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Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.
Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde

Der Ausländerbeirat im Landkreis Starnberg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, alle ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis bei
ihren Anliegen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich gerne
jederzeit an den Beirat wenden. 
Zudem findet an jedem ersten Donnerstag im
Monat eine Sprechstunde statt.
Nächster Termin: 
Donnerstag, 14. Juni 2007
14 bis 17 Uhr  
Zimmer 148 a
Telefon 08151 148-322
www.auslaenderbeirat-
starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2  
82319 Starnberg

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Elternpaare, Jugendliche und Kinder.
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Telefon 08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
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INHALT:

▼ Sitzung des Kreisausschusses

▼ 29. Änderung des Flächennutzungsplans und
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8176 als
vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur
Errichtung eines Lebensmittelverbraucher-
marktes und eines Elektrofachmarktes auf den
Grundstücken Fl.Nrn. 522 und 523 (Teilfläche)
der Gemarkung Starnberg

Einfach mehr Service!

◆ Sitzung des Kreisausschusses

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des
Landkreises Starnberg findet statt am
Donnerstag, 14.06.2007 um 14:30 Uhr

im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes

Starnberg, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 200,

Strandbadstraße 2

– Tagesordnung –

I. Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentli-
chen Sitzung gefassten Beschlüsse

2. Zusammensetzung Jugendhilfeausschuss;
Neuberufung 

3. Zusammensetzung Jugendhilfeausschuss;
Neuberufung 

4. Kulturförderung;
Mittelvergabe für 2007 

5. Aufstellung der Jahresrechnung 2006 des
Landkreises Starnberg;
Verweisung an den Kreisrechnungsprüfungs-
ausschuss zur Durchführung der örtlichen
Rechnungsprüfung 

6. Richtlinien für die Gewährung von Finanzhilfen
des Landkreises Starnberg zur Förderung des
Baus von Realschulen und Gymnasien;
Schreiben der Gemeinde Tutzing vom
11.05.2007 

7. Antrag auf Gewährung von Finanzhilfen zur
Förderung des Baus von Realschulen und
Gymnasien;
Erweiterung des Gymnasiums Tutzing 

8. Tätigkeitsberichte des Fachbereichs Jugend
und Sport 

9. Anpassung der Richtlinien zur Förderung von
Einheimischenmodellen und Mietwohnungs-
bauten durch den Landkreis Starnberg an das
Bayerische Wohnraumförderungsgesetz
– BayWoFG –

10. Verschiedenes
II. Nichtöffentliche Sitzung

Landratsamt Starnberg – H. Frey, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ 29. Änderung des Flächennutzungsplans

und Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8176

als vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur

Errichtung eines Lebensmittelverbraucher-

marktes und eines Elektrofachmarktes auf den

Grundstücken Fl.Nrn. 522 und 523 (Teilfläche)

der Gemarkung Starnberg

Der Stadtrat hat am 21.05.2007 die Änderung des
Flächennutzungsplans und die Aufstellung dieses
Bebauungsplans beschlossen, was hiermit ortsüb-
lich bekannt gemacht wird (§ 2 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs).
Die Flächennutzungsplanänderung und der
Bebauungsplan sind erforderlich, um auf den oben
genannten Grundstücken die Erstellung eines
Lebensmittelverbrauchermarktes und eines
Elektrofachmarktes planungsrechtlich zu sichern.
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele, Zwecke und die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung sowie die sich wesent-
lich unterscheidenden Lösungen gemäß § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches erfolgt am 28.06.2007, um

08.00 Uhr, im Rathaus Starnberg, Vogelanger 2,

Sitzungssaal.

Es wird dort auch Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung gegeben.

Starnberg, 04.06.2007
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, 1. Bürgermeister

Mit freundlichen Grüßen
Heinrich Frey, Landrat des Landkreises Starnberg
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